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(54) Verbindung eines elektrischen Kabels mit einem Kontaktteil

(57) Bei einer Verbindung eines elektrischen Kabels
(2), das einen Leiter (7), vorzugsweise einen Litzen auf-
weisenden Leiter (7), aus Aluminium oder einer Alumi-
niumlegierung und eine diese umgebende Isolierung (8)
aufweist, mit einem aus Kupfer oder einer Kupferlegie-
rung bestehenden Kontaktteil (1), ist die Isolierung (8)
des Kabels (2) in einem Bereich vor einem Ende (9) des

Kabels (2) entfernt. Eine aus Aluminium oder einer Alu-
miniumlegierung bestehende Verbindungskappe um-
schließt den abisolierten Teil des Kabels (2) zumindest
bereichsweise und ist mit dem Leiter (7) des Kabels (2)
verpresst. Die Verbindungskappe (10) weist eine Hülse
(11) und eine Stirnwand (12) auf und der Kontaktteil (1)
ist durch die Stirnwand (12) hindurch mit dem Leiter (7)
verschweißt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindung eines
elektrischen Kabels, das einen Leiter, vorzugsweise ei-
nen Litzen aufweisenden Leiter, aus Aluminium oder ei-
ner Aluminiumlegierung und eine diese umgebende Iso-
lierung aufweist, mit einem aus Kupfer oder einer Kup-
ferlegierung bestehenden Kontaktteil, wobei die Isolie-
rung des Kabels in einem Bereich vor einem Ende des
Kabels entfernt ist, wobei eine aus Aluminium oder einer
Aluminiumlegierung bestehende Verbindungskappe
vorgesehen ist, die den abisolierten Teil des Kabels zu-
mindest bereichsweise umschließt und die mit dem Leiter
des Kabels verpresst ist, und wobei die Verbindungskap-
pe eine Hülse und eine Stirnwand aufweist.
[0002] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfah-
ren zum Herstellen einer Verbindung eines elektrischen
Kabels, das einen Leiter, vorzugsweise einen Litzen auf-
weisenden Leiter, aus Aluminium oder einer Aluminium-
legierung und eine diese umgebende Isolierung auf-
weist, mit einem aus Kupfer oder einer Kupferlegierung
bestehenden Kontaktteil, bei dem die Isolierung des Ka-
bels in einem Bereich vor einem Ende des Kabels ent-
fernt wurde und bei dem eine aus Aluminium oder einer
Aluminiumlegierung bestehende Verbindungskappe mit
einer Hülse und einer Stirnwand auf den abisolierten Teil
des Kabels aufgesetzt und mit dem Leiter des Kabels
verpresst wird.
[0003] Bei der Verbindung von Energieversorgungs-
leitungen, insbesondere solchen aus Aluminium oder
Aluminiumlegierungen, die auf Grund ihres Preises und
Gewichtes insbesondere im Automobilbau zunehmend
gegenüber solchen aus Kupfer oder Kupferlegierungen
bevorzugt werden, mit Kontaktteilen aus Kupfer oder
Kupferlegierungen, soll eine möglichst widerstandslose,
mechanisch feste und korrosionsfreie bzw. korrosions-
geschützte Verbindung hergestellt werden.
[0004] Erfindungsgemäß wird zur Lösung dieser Auf-
gabe bei einer Verbindung der eingangs genannten Art
vorgeschlagen, dass der Kontaktteil durch die Stirnwand
hindurch mit dem Leiter  verschweißt ist.
[0005] Erfindungsgemäß wird zur Lösung dieser Auf-
gabe bei einem Verfahren der eingangs genannten Art
vorgeschlagen, dass der Kontaktteil durch die Stirnwand
hindurch mit dem Leiter verschweißt wird.
[0006] Da der Kontaktteil durch die Stirnwand hindurch
mit dem Kabel verschweißt wird, ist die Schweißverbin-
dung zwischen Kabel und Kontaktteil gegenüber der Um-
gebung vollständig abgeschlossen und somit vor insbe-
sondere salzhaltigen Flüssigkeiten geschützt, welche
Korrosion zwischen Teilen mit unterschiedlichem elek-
trochemischen Potential, im vorliegenden Fall dem Kabel
aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung und dem
Kontaktteil aus Kupfer oder einer Kupferlegierung, för-
dern.
[0007] Die enge Kalibrierung des Kontaktteils durch
den Boden der Aluminiumdose erhöht bzw. sichert au-
ßerdem die Seitenzugfestigkeit des Kontaktteils auf ho-

hem bzw. gleichmäßigem Niveau.
[0008] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0009] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung unter
Bezugnahme auf die angeschlossenen Zeichnungen. Es
zeigt:

Fig. 1 eine Schrägansicht eines Kontaktteils vor der
Verbindung mit dem mit einer Kappe versehe-
nen Kabel,

Fig. 2 eine Schrägansicht des Kontaktteils nach der
Verbindung mit dem Kabel,

Fig. 3 einen Längsschnitt durch den Kontaktteil vor
der Verbindung mit dem mit einer Kappe ver-
sehenen Kabel,

Fig. 4 einen Längsschnitt durch den Kontaktteil nach
der Verbindung mit dem Kabel und

Fig. 5 einen Längsschnitt durch den Kontaktteil nach
der Verbindung mit dem Kabel in einer etwas
verschobenen Lage.

[0010] Die Zeichnungen zeigen eine Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Kontaktteiles 1, der mit einem
Kabel 2 zu verbinden ist. Der Kontaktteil 1 kann z.B. wie
der in der AT 510 475 A beschriebene Kontaktteil aus-
geführt sein und im Wesentlichen aus einem ersten Ab-
schnitt 4 und einem zweiten Abschnitt 5 besteht, der etwa
im rechten Winkel zum ersten Abschnitt 4 angeordnet
ist. Der erste Abschnitt 4 weist eine Öffnung 6 auf, durch
welche eine nicht dargestellte Schraube gesteckt werden
kann, um den erfindungsgemäßen Kontaktteil mit einem
anderen elektrischen Bauteil, beispielsweise mit einer
Fahrzeugbatterie, zu verbinden.
[0011] Der zweite Abschnitt 5 dient zur Verbindung des
Kontaktteiles 1 mit dem Kabel 2, dessen elektrischer Lei-
ter 7 entweder massiv ist oder mehrere elektrische Dräh-
te oder Litzen 7 aufweisen kann. Der elektrische Leiter
7 ist auf an sich bekannte Weise von einer Isolierung 8
umgeben, die in einem gewissen Abstand vor dem Ende
9 des elektrischen Leiters 7 endet.
[0012] Im Bereich ohne Isolierung 8 ist das Ende 9 des
elektrischen Leiters 7 von einer Verbindungskappe 10
umgeben, die eine Hülse 11 und eine Stirnwand 12 auf-
weist. Die Hülse 11 ist in einem Bereich 13, der vom Ende
9 bzw. der Stirnfläche des Leiters 7 beabstandet ist, mit
diesem mechanisch verpresst. Dadurch wird der unter
dem hinteren Abschnitt 13 liegende Leiter 7 stärker zu-
sammen gepresst als der unter dem vorderen Abschnitt
der Hülse 11 liegende Bereich des Leiters 7, wodurch
der Leiter 7 von hinten gestützt wird, während der Kon-
taktteil 1 beim Schweißen gegen die Stirnwand 12 und
in weiterer Folge gegen den Leiter 7 gedrückt wird und
in diese eindringt, wie in der Folge noch näher erläutert
werden wird.
[0013] Die Verbindungskappe 10 und der elektrische
Leiter 7 bestehen  aus Aluminium oder einer Aluminium-
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legierung. Der Kontaktteil 1 besteht aus Kupfer oder einer
Kupferlegierung und kann gegebenenfalls mit einer Nick-
elschicht überzogen sein.
[0014] Der zweite Abschnitt 5 des Kontaktteils 1 weist
einen Vorsprung 14 mit einer Kontaktfläche bzw. Stirn-
fläche 15 mit einer dreidimensionalen Form auf, die in
einem Mittelbereich gegenüber einem den Mittelbereich
9 umgebenden Randbereich erhöht ist. Die Stirnfläche
15 weist im dargestellten Ausführungsbeispiel etwa die
Form einer Kugelkalotte mit konstantem Krümmungsra-
dius auf. Es ist im Rahmen der Erfindung aber auch mög-
lich, andere Flächen zu verwenden, bei denen beispiels-
weise der Krümmungsradius im Mittelbereich 9 größer
als im Randbereich 10 ist oder umgekehrt, wie dies bei-
spielsweise bei einem Segment eines Rotationsellipso-
ids der Fall wäre. Auch eine im Wesentlichen kegelför-
mige Stirnfläche 15 wäre beispielsweise denkbar. Von
Vorteil ist jedenfalls, wenn der Kontaktteil 1, insbeson-
dere der Mittelbereich des Vorsprunges 14, einen vor-
springenden Bereich aufweist, da dann beim ersten Kon-
takt mit der Stirnwand 12 räumlich und hinsichtlich des
Widerstandes bei Start des Schweißprozesses gut defi-
nierte Verhältnisse vorliegen, die eine reduzierte Streu-
ung der Ergebnisse im Serienprozess ergeben. An die
Stirnfläche 15 schließt ein Abschnitt mit einer zylindri-
schen Außenfläche 16 an und an diesen wiederum ein
Flansch 17.
[0015] Die Verbindung des erfindungsgemäßen Kon-
taktteiles 1 mit dem elektrischen Leiter 7 des Kabels 2
erfolgt z.B. so, dass zunächst der Mittelbereich 15 an die
Stirnwand 12 der Verbindungskappe 10 angelegt und an
den Kontaktteil 1 und die Verbindungskappe 10 eine
elektrische Spannung angelegt wird, um den Kontaktteil
1 und den Leiter 7 mit der Verbindungskappe 10 durch
ein Widerstandsschweißverfahren miteinander zu ver-
schweißen. Gleichzeitig werden der Kontaktteil 1 und die
Verbindungskappe 10 gegeneinander gedrückt.
[0016] Da das Aluminium oder die Aluminiumlegierung
einen geringeren  Schmelzpunkt aufweist als das Kupfer
oder die Kupferlegierung, beginnt die Stirnwand 12 im
Kontaktbereich mit der Stirnwand 15 des Kontaktteils 1
zu schmelzen, der Kontaktteil 1 selbst aber nicht, so dass
der Vorsprung 14 durch die Stirnwand 12 durch und in
weiterer Folge auch in den Leiter 7 hinein schmilzt, wenn
diese Teile immer weiter zusammen gedrückt werden.
Die Wandstärke der Stirnwand 12 ist bevorzugt etwas
kleiner als die Wandstärke der Hülse 11, damit sie beim
Schweißprozess leichter durchschmolzen werden kann,
die Hülse 11 aber ausreichen stabil ist bzw. bleibt.
[0017] Da der Mittelbereich gegenüber dem Randbe-
reich der Stirnfläche 15 vorsteht, beginnt die Schmelze
des Leiters 7 zum Randbereich hin abzufließen und füllt
den freien Raum zwischen der Verbindungskappe 10
und dem Leiter 7, da die Stirnwand 12 verhindert, dass
Schmelze in nennenswertem Ausmaß nach außen ab-
fließt. Da der Leiter 7 bevorzugt ein Litzenkabel ist, kann
die Schmelze auch zwischen die Litzen fließen und sich
dort verteilen, sodass insgesamt eine äußerst großräu-

mige, kompakte und feste Schweißverbindung zwischen
dem Kontaktteil 1 und dem Leiter 7 und auch der Ver-
bindungskappe 10 entsteht, sodass die Schweißverbin-
dung auch nur einen geringen elektrischen Widerstand
aufweist und gegen Korrosion geschützt ist.
[0018] Da der Kontaktteil 1 auch mit der Verbindungs-
kappe 10 bzw. deren Stirnwand 12 verschweißt - bevor-
zugt wird der Stromfluss solange aufrecht erhalten, bis
die in Fig. 2 bzw. 4 und 5 dargestellte Position erreicht
ist, in welcher der Kontaktteil 1 mit seinem Flansch 17
an der Verbindungskappe 10 anliegt und die Verbin-
dungskappe 10 ebenfalls mit dem Flansch 17 ver-
schweißt - ergibt sich zusätzlich auch eine sehr feste
mechanische Verbindung, insbesondere eine sehr hohe
Seitenzugfestigkeit.
[0019] In Fig. 4 ist eine ideale Schweißverbindung zwi-
schen dem Kontaktteil 1, dem Leiter 7 und der Verbin-
dungskappe 10 dargestellt, in welcher der Vorsprung 14
genau zentrisch in der Hülse 11 aufgenommen ist. Der
Durchmesser der Außenfläche 16 des  Vorsprungs 14
ist bevorzugt etwas kleiner als der Innendurchmesser
der Hülse 11, sodass sich die Schmelze auch in den Spalt
18 dazwischen ausbreiten kann, was die Verbindung so-
wohl elektrisch als auch mechanisch verbessert. Dieser
Spalt hat aber auch den Vorteil, dass Positionierungs-
fehler des Kontaktteils 1 mit Bezug zur Verbindungskap-
pe 10 zu Beginn des Schweißvorganges toleriert werden
können, den Schweißprozess also nicht stören, was bei
einem automatisierten Herstellungsverfahren besonders
wichtig ist, weil Positionierungsfehler dann nicht zu Stö-
rungen im Ablauf bzw. Ausschuss führen.

Patentansprüche

1. Verbindung eines elektrischen Kabels (2), das einen
Leiter (7), vorzugsweise einen Litzen aufweisenden
Leiter (7), aus Aluminium oder einer Aluminiumle-
gierung und eine diese umgebende Isolierung (8)
aufweist, mit einem aus Kupfer oder einer Kupferle-
gierung bestehenden Kontaktteil (1), wobei die Iso-
lierung (8) des Kabels (2) in einem Bereich vor einem
Ende (9) des Kabels (2) entfernt ist, wobei eine aus
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung beste-
hende Verbindungskappe (10) vorgesehen ist, die
den abisolierten Teil des Kabels (2) zumindest be-
reichsweise umschließt und die mit dem Leiter (7)
des Kabels (2) verpresst ist, und wobei die Verbin-
dungskappe (10) eine Hülse (11) und eine Stirnwand
(12) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kontaktteil (1) durch die Stirnwand (12) hindurch mit
dem Leiter (7) verschweißt ist.

2. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stirnwand (12) eine geringere
Wandstärke als die Hülse (11) aufweist.

3. Verbindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass der Kontaktteil (1) einen ersten
Abschnitt (4), der mit einem weiteren Bauteil zu ver-
binden ist, und einen zweiten Abschnitt (5) mit einer
Stirnfläche (15), die mit dem Leiter (7) verschweißt
ist, aufweist, wobei die Stirnfläche (15) eine dreidi-
mensionale Form aufweist, die in einem Mittelbe-
reich gegenüber einem den Mittelbereich umgeben-
den Randbereich erhöht ist.

4. Verbindung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kontaktteil (1) im Bereich der
Stirnfläche (15) hohl ist.

5. Verbindung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kenntzeichnet, dass der zweite Abschnitt einen an
die Stirnfläche (15) anschließenden Bereich mit ei-
ner etwa zylinderförmigen Außenfläche (16) auf-
weist, deren Durchmesser kleiner als der Innen-
durchmesser der Hülse (11) im Bereich der Stirn-
wand (12) ist.

6. Verbindung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an den Bereich mit der zylindrischen
Außenfläche (16) ein Flansch (17) anschließt, der
an der Stirnwand (12) bzw. dem Ende der Hülse (11)
anliegt und/oder mit dieser/diesem wenigstens teil-
weise verschweißt ist.

7. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hülse (11) nur
über einen Teil 13) ihrer Länge plastisch nach innen
gedrückt ist.

8. Verbindung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der plastisch nach innen gedrückte
Teil (13) der Hülse (11) von der Stirnwand (12) be-
abstandet ist.

9. Verfahren zum Herstellen einer Verbindung eines
elektrischen Kabels (2), das einen Leiter (7), vor-
zugsweise einen Litzen aufweisenden Leiter (7), aus
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung und eine
diese umgebende Isolierung (8) aufweist, mit einem
aus Kupfer oder einer Kupferlegierung bestehenden
Kontaktteil (1), bei dem die Isolierung (8) des Kabels
(2) in einem Bereich vor einem Ende (9) des Kabels
(2) entfernt wurde und bei dem eine aus Aluminium
oder einer Aluminiumlegierung bestehende Verbin-
dungskappe (10) mit einer Hülse (11) und einer Stirn-
wand (12) auf den abisolierten Teil des Kabels (2)
aufgesetzt und mit dem Leiter (7) des Kabels (2) ver-
presst wird, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kontaktteil (1) durch die Stirnwand (12) hindurch mit
dem Leiter (7) verschweißt wird.
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